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bteEmefjr ifi bie ^raîtlfcEje (SrfaÇrurig babet bie befte
ERichtfdjnur.

©in anbetet Eßunft, welker bte größte SEufmerffam»
feit erforbert, finb bte SJÎeffer. lieber baS SlitSbaEan»
cieten in begug auf iljt ©eroidjt. ifi bereits fet)t biet
gefdjtieben worbeti, fo baß eS fich erübrigt, t)ier nod)
etwas tjinjufügen. SBentt bie SDÎeffer fiumpf werben,
ifi eS pttfig bei weitem einfacher, biefetben anftatt aus»
gitwechfeln, ein wenig gu befeilen itnb bann gu fdjätfen.
SBenn bie geile fEacf) gum SDÎeffer&tatt gehalten ttnb bie

gange SDÎefferïârige entlang gefiridjett wirb, wirb man
eine einwanbfreie ScEjueiöe ertjatten. gerner hat man ba=
rüber gu Waiden, baß nictjt Späne unb Knorren, weldje
fiel) an bett untern Söatgen fefifeßen, beim t)inburcfygef)en
©inbrüde auf ber £wIgober[Eäche ergeitgen. ©ine Sfon»
trotte nach biefer Richtung §tn erfurbert nur einige
SRinuten unb wirb fich jebenfaUS Oegaljlt machen. Sft
bagegen bie fertige ^wEgoberfläche auf fotc^e SBeife be=

fcE)äbigt, fo erforbert bann bie SBefeitigung eine SRettge
Slrbeit unb geit. @S ift baEjer itnbebingt nötig, baß
bor Seginn einer jeben neuen 2'Erbcit bie ïtfdje Ejerab»

getaffen, bie SBalgen nachgefeEien unb bon Spänen ge»

reinigt werben.
gemer finb bon $cit gu geit bie SBatgen bon §arg

gu reinigen, wetcheS fid) ebentuetl an bett SBaEgen an»
famraelt unb feEjr teidjt baS .fpoEg, fpegietl wenn eS fid)
um eine feinere Strbeit Eianbett, beim burchgehen buret)
bie SBaEgen befcEjäbtgen fann. $it empfehlen ift in biefem
gatle Serpentina!, weEctjeS baS §arg teidjt auftoft. ®te
SBalgen werben bann abgewifetjt uub ber etwa nod)
barart fyaftenbe ERitdfignö

*

abgefragt. Sie SReffer finb
fo fdjarf atS möglich gu machen, fobaß fie bie ffwïgfafer
ïeic£)t fd)tteibeti. Stumpfe SReffer werben bie gafer nicht
gtatt burdjfdjnetben ; bietmetjr werben fie bie harte §o!g»
fafer eittbrüden, weldje fid) nachher infolge ihrer ©taftigi»
tat wieber aufrichtet unb eine raut)e Oberfläche ergengt.
Siefer tlebetftanb tritt am beuttidiften bei nicht bot!»

ftänbig auSgetrocfuetem £wEg gutage.
§in uni) wieber wirb matt auch ftnben, bai bie

Sifdje in ber SRitte etwas ausgehöhlt finb, Selbftber»
ftöuölid) liegt bieS baran, bai watt baS meifte £>otg
in ber SRitte beS SifdjeS burdj bte SRafcE)ine gehen läit
uttb infolgebeffett bie Slbmtßung auch hier eine gröiere
ift. SRan hat baher and) Sorge gu tragen, bai auch
bie Seiten beS SifäjeS in gleichem SRaße beniest werben,
bamit bie Reibung ausgeglichen wirb unb bie Slbnußung
auf bem gefamten Sifd; eine gteichmäiige ift. Itnbebingt
erforberlid) ift eine öfters erfolgenbe Ünterfudjung ber

SReffer, um ficher g" fein, bai fid) ieine Späne unter
bettfelben befittbett. SieS wirb nicht nur bewirten, bai
bie SReffer tiefer, als eS beabsichtigt ift, in baS §olg
einfchneibett, fonbern biefe Späne tonnen auch, wenn
fie fid) unter ben SReffern attfammeln unb feftpreffen,
einen fold)eu Srttd auf bie Sdjrauben ober Roigen
ausüben, bai biefe brechen. Ilm biefem ttebelftanb bor»

gttbeugen, gibt eS nur ein SRittet. SiefeS befieljt barin,
bai wan bie ÜRefferweHe unb SReffer ftetS bon jebem
Sd)tnu| ober Sßerunreinigung befreit, ba nur bieS ge»

gen Schüben nad) biefer Richtung I)ttt Sc(ju| gewährt,
©ine fehr uttangenehwe Sache ift es, wenn fich auf
ber Oberfläche beS fertigen SlrbeitSftüdeS ©inbritde geigen.
Siefe eutftehen baburet), bai fith ^obelfpäne über bte

Schneibe eines ftumpfen ÜRefferS legen unb bamt ittS

£mtg eingebrüdt toerben. Selbftberftänblich ift baS befte

SßorbeugungSmittel, bai wan nur fcharfe SReffer ber»
toenbet. Slb'er fetbft biefeS wirb nicht iwmer berhinbern,
bai fid) trojjbem ©inbrücte bilben. 5n biefem gatEe
tann bte Itrfadje bie fein, bai ein gu tteiner SluStai
für bie £>obetfpäne borhanbett ift, fo bai biefe nicht
wegbeförbert werben, fonbern weiter unter bie SReffer

gelangen unb fcEjlieiltch in bte Oberfläche beS feritß^
SlrbeitSftücfeS eingebrüdt werben. 3n begug auf w
©infe|en ber SReffer foil man folgenbe 93orfd)rift be^

achten : S3ei feineren ScE)retneratbeiten laffe
_

man öt

SReffer girta lVzwra borftet)en, toäEjrettb fie bei gröbere

SIrbeit 3 mm borfieljett tonnen. Sn le^terem
wirb toeniger Straft berbraucE)t unb baS ©infchneibe»

erfolgt bei weitem fräftiger. ®ie SReffer tjaben bflb"

aber auch eine gröiere Steigung in baS §otg einguretiew

$uw Sdftuffe fei noch barauf aufmertfam gewachb bw

gut ©rgieluttg einwanbfreier Slrbeit eine SRenge

fchriftett gu beobachten finb.

Wie berechnet wt« die üerfcaiftprcitt
für War» and Jlrbeftskistungett.

Sfeber gefchäftlidhe betrieb bebarf, wenn er eine"

hinretchenben ©ewintt abwerfen foK, einer nötigen
redinung ber SSertaufSpreife; wirb falfdh gerechnet, f"
macht fih bteS balb unangenehm bemetlbar, gum wtw
beften ift baS Steinetnfommen, welches baS ©efch"b

abwirft, ungenügenb, ober eS wirb gar mit UnterbilcW8>

b. h wit Eßerluft gearbeitet, fo bai, wenn fein Kapital
gunt ßuf^ieien oorhanben ifi, über furg ober lang ber

îtonfurS eröffnet werben mui.
3n otelen gälten ift elngig unb allein bie falfuj*

Saltulalion baratt fchulb, felbftrebenb tonnen audh

glßdltthe Umftättbe bie Çanb im Spiet haben, wirtfehaft'
Et^e SîciftS, 3ufammenbce^)en oon IQanfen ober Siefen

ranten, mit benen man bisher gearbeitet hat, fö baß

man auf einmal ohne ben etforbetlichen Srebit ifn
33eruntreuungen oon SlngefieEIten, fernere Saften, bte

man plöhlid) auf ©ennb neuer ©efeige gu tragen hah

llnglüd unb ßranfhett in ber gamitie unb noch wan^eS
anbete fönnen audh ein gut geleitetes Unternehmen gu»

grirnbe rieten, ein f^techi geleitetes aber noch weit eh^-
@in foî^eS, baS fth unter günftigen Umftänben fdhli«^'
Eich noch fo «ben über Sßaffer hatten fann, unterliegt
bem gertngften Slnftnrm. '

®aS ©nbergebniS einet richtigen faufmännifchen Sah
futation ift bie geftfetjung ber S3erfanfSpreife, gu benen

alfo bie Sßaren, SlrbeitSletftungen abgegeben werben foEEen.

Sßielen ift eS nun, gang unbefannt, wie man bie greife
beregnet; fie richten ft<h entweber nadh ber lieben Sfon»

fnrreng. unbefümmert barum ob beten greife genügenb

ftnb — bte Sonfurreng macht eS umgefehrt gerabefo —
ober man befiimmt, wenn eS fich um nicht otel oerfaufte
SBaren ober um SIrbeiten hanbelt, bie nur feiten geleiftet
werben, ben EßreiS fo gtemltch btinblingS barauf loS unb

überläßt eS bem ©chidfal, ob man gerabe baS ^Richtige *ät.

KomppimieHe and abgedrehte, hlanfc*

1 »'I-• 'yi
;

Vereinigte Drahtwerke A.-G. Biel
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vielmehr ist die praktische Erfahrung dabei die beste
Richtschnur.

Ein anderer Punkt, welcher die grüßte Aufmerksam-
keit erfordert, sind die Messer. Ueber das Ausbalan-
cieren in bezug auf ihr Gewicht ist bereits sehr viel
geschrieben worden, so daß es sich erübrigt, hier noch
etwas hinzufügen. Wenn die Messer stumpf werden,
ist es häufig bei weitem einfacher, dieselben anstatt aus-
zuwechseln, ein wenig zu befeilen und dann zu schärfen.
Wenn die Feile flach zum Messerblatt gehalten und die

ganze Messerlänge entlang gestrichen wird, wird man
eine einwandfreie Schneide erhalten. Ferner hat man da-
rüber zu wachen, daß nicht Späne und Knorren, welche
sich an den untern Walzen festsetzen, beim hindurchgehen
Eindrücke auf der Holzoberfläche erzeugen. Eine Kon-
trolle nach dieser Richtung hin erfordert nur einige
Minuten und wird sich jedenfalls bezahlt machen. Ist
dagegen die fertige Holzobersläche auf solche Weife be-
schädigt, so erfordert dann die Beseitigung eine Menge
Arbeit und Zeit. Es ist daher unbedingt nötig, daß
vor Beginn einer jeden neuen Arbeit die Tische herab-
gelassen, die Walzen nachgesehen und von Spänen ge-
reinigt werden.

Fermer sind von Zeit zu Zeit die Walzen von Harz
zu reinigen, welches sich eventuell an den Walzen an-
sammelt und sehr leicht das Holz, speziell wenn es sich

um eine feinere Arbeit handelt, beim durchgehen durch
die Walzen beschädigen kann. Zu empfehlen ist in diesem
Falle Terpentinöl, welches das Harz leicht auflöst. Die
Walzen werden dann abgewischt und der etwa noch
daran haftende Rückstand abgekratzt. Die Messer sind
so scharf als möglich zu machen, sodaß sie die Holzfaser
leicht schneiden. Stumpfe Messer werden die Faser nicht
glatt durchschneiden; vielmehr werden sie die harte Holz-
safer eindrücken, welche sich nachher infolge ihrer Elastizi-
tät wieder aufrichtet und eine rauhe Oberfläche erzeugt.
Dieser Uebelstand tritt am deutlichsten bei nicht voll-
ständig ausgetrocknetem Holz zutage.

Hin und wieder wird man auch finden, daß die

Tische in der Mitte etwas ausgehöhlt sind. Selbstver-
ständlich liegt dies daran, daß man das meiste Holz
in der Mitte des Tisches durch die Maschine gehen läßt
und infolgedessen die Abnutzung auch hier eine größere
ist. Man hat daher auch Sorge zu tragen, daß auch
die Seiten des Tisches in gleichem Maße benutzt werden,
damit die Reibung ausgeglichen wird und die Abnutzung
auf dem gesamten Tisch eine gleichmäßige ist. Unbedingt
erforderlich ist eine öfters erfolgende Untersuchung der

Messer, um sicher zu sein, daß sich keine Späne unter
denselben befinden. Dies wird nicht nur bewirken, daß
die Messer tiefer, als es beabsichtigt ist, in das Holz
einschneiden, fondern diese Späne können auch, wenn
sie sich unter den Messern ansammeln und festpressen,
einen solchen Druck auf die Schrauben oder Bolzen
ausüben, daß diese brechen. Um diesem Uebelstand vor-
znbengen, gibt es nur ein Mittel. Dieses besteht darin,
daß man die Messerwelle und Messer stets von jedem
Schmutz oder Verunreinigung befreit, da nur dies ge-
gen Schaden nach dieser Richtung hin Schutz gewährt.
Eine sehr unangenehme Sache ist es, wenn sich auf
der Oberfläche des fertigen Arbeitsstückes Eindrücke zeigen.
Diese entstehen dadurch, daß sich Hobelspäne über die

Schneide eines stumpfen Messers legen und dann ins
Holz eingedrückt werden. Selbstverständlich ist das beste

Vorbeugungsmittel, daß man nur scharfe Messer ver-
wendet. Aber selbst dieses wird nicht immer verhindern,
daß sich trotzdem Eindrücke bilden. In diesem Falle
kann die Ursache die sein, daß ein zu kleiner Auslaß
für die Hobelspäne vorhanden ist, so daß diese nicht
wegbefördert werden, sondern weiter unter die Messer

gelangen und schließlich in die Oberfläche des fertig^
Arbeitsstückes eingedrückt werden. In bezug auf oa

Einsetzen der Messer soll man folgende Vorschrift ve-

achten: Bei feineren Schreinerarbeiten lasse man 01

Messer zirka Iffswm vorstehen, während sie bei gröbere

Arbeit 3 mm vorstehen können. In letzterem Mll
wird weniger Kraft verbraucht und das Einschneiden

erfolgt bei weitem kräftiger. Die Messer haben dann

aber auch eine größere Neigung in das Holz einzureihen.

Zum Schlüsse sei noch darauf aufmerksam gemacht, dap

zur Erzielung einwandfreier Arbeit eine Menge Vor-

schrifteu zu beobachten sind.

Wie berechnet msn aie llerilSäprelK
M Ware« nnâ ArbeltzleMWge».
Jeder geschäftliche Betrieb bedarf, wenn er einen

hinreichenden Gewinn abwerfen soll, einer richtigen Be-

rechnimg der Verkaufspreise; wird falsch gerechnet, so

macht sich dies bald unangenehm bemerkbar, zum mm-

besten ist das Reineinkommen, welches das Geschäft

abwirft, ungenügend, oder es wird gar mit Unterbilanz,
d. h mit Verlust gearbeitet, so daß, wenn kein Kapital

zum Zuschießen vorhanden ist, über kurz oder lang der

Konkurs eröffnet werden muß.

In vielen Fällen ist einzig und allein die falsche

Kalkulation daran schuld, selbstredend können auch un-

glückliche Umstände die Hand im Spiel haben, wirtschaft'
liche Krisis, Zusammenbrechen von Banken oder Liefe-

ranten, mit denen man bisher gearbeitet hat, so daß

man auf einmal ohne den erforderlichen Kredit ist,

Veruntreuungen von Angestellten, schwere Lasten, die

man plötzlich auf Grund neuer Gesetze zu tragen hat,

Unglück und Krankheit in der Familie und noch manches
andere können auch ein gut geleitetes Unternehmen zu-

gründe richten, ein schlecht geleitetes aber noch weit eher.

Ein solches, das sich unter günstigen Umständen schließ-

lich noch so eben über Wasser halten kann, unterliegt
dem geringsten Ansturm. '

Das Endergebnis einer richtigen kaufmännischen Kal-
kulation ist die Festsetzung der Verkaufspreise, zu denen

also die Waren, Arbeitsleistungen abgegeben werden sollen.
Vielen ist es nun ganz unbekannt, wie man die Preise

berechnet; sie richten sich entweder nach der lieben Kon-
kurrenz. unbekümmert darum ob deren Preise genügend

sind — die Konkurrenz macht es umgekehrt geradeso —
oder man bestimmt, wenn es sich um nicht viel verkaufte
Waren oder um Arbeiten handelt, die nur selten geleistet

werden, den Preis so ziemlich blindlings darauf los und

überläßt es dem Schicksal, ob man gerade das Richtige rät.

Vminigtk llMfMv A. k. Kiel
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taffen fiel par |ierbei p „Beregnungen"
j' Me aber tetner Kritit ftanb|alten mtb oft fdlimmer^ gar feine fmb.

Mie beregnet man nun btc greife?
hr.fi •

©efd^âftê- ober ©eroerbebetrleb heftest barin,
ni0vx^^ ®w>inn Maren »erlauft ober Arbeiten gelelftet
^ïben. Menn ein ©efdäftSmann ober ©eroerbetreibenber
ihm^l Arbeiten gibt, fo tut er bte§ nictft, metl eS

îmiu befonbere§ Bergnügen berettet, ben Bermittler
S Vujen Bwbujenten unb Konfumenten p fptelen, unb

mirr
bare§ ©elb obenbreln pfeßen, fonbern er

berbtenen. Um aber p erlennen, ob er bei ber
mü» r ".^beit ober Mare etroaS »erbient, muß er roiffen
ft»«» v foftet. Siefen Betrag muff er alfo minbe»
Kns letausfdlagen, raenn er ïein bares ©elb pfeßen

biefet ©elbfitoftenbefiimmung laben nun manche
falfde Slnftdten. @ie glauben, roenn ber 9lnfdaf=

fwg§» ober £>erfieüung?prei§ ober <Mert einer Mare eima

n«x t H' fo fMen aud bie eigentlichen ©elbftlofien 10 gr.,
f'' bei etnem Betlauf ber betreffenben Mare für 15 gr.
woe man einen Beinoetbienft »on 5 granlen. ®tefeS
nimmt jeboc| nicht, benn mir laben, um einen suict(ic|en
^etngeminn p erübrigen, nicht nur bie auf bie Mare

fa «
unb leic|t p berednenben eigentlichen 3ln»

ober herfteEungSlofien, fonbern auc| bie

mil l ®" ©efdäftSunloften, bte fogenannten ©eneral»
miwften |erauäpfc|Iagen. Unb biefer finb eS »tele!
,~,/OUnäc|ft ge|5rt bte Miete bap, bann finb bap pw|ien bte Ausgaben für Sicht, £>eipng, SQSaffer, Bellame,
metfeunloften, ifßorto, ©eroerbefteuer unb anbere baS ®e»

frt w
betreffenbe ©emetnbe» unb ©taatSabgaben, ®e|älter

TU« itngeftetlte unb 2lrbeiter, beren Arbeit nicht genau auf
einjelnen »ßoften berechnet merben lann, unb fo

mande anbere Unlofien me|r, bie mir am heften aus
.JMfabud erfe|en lönnen.
46er auc| außerbem müffen mir ben ©eneralunloften

wm für 3lbnu|ung beS gnoentarS (fogenannte
4bjdreibung) |lnpjä|Ien. Stefe muß fo geroä|lt merben,

w| in ben ga|ren, in benen etn ©efdäftsinoeniarftücl
unbraudbar roirb, ber 3lnfdaffmtgSroert burc| Slbfdrel«
"lugen auSgegliden ift.

oerner müffen als ©eneralunloften bie 3Infen beS
in bas ©efdäft geftedften Kapitals angerednet merben,
oenn biefe mürben ja, als fjt)pot|e£ ober auf ber Banl
angelegt, aud Stufen tragen, bie nun burd baS ©efdäft
jMgebradt merben müffen. Sann müffen mir eine
®umme für faule Soften, beren |>ö|e ftd nad ben @r=

mlrungen ridtet, anfe|en unb fdtteßtid uod einen ©ider=
leitSpoften für oergeffene unb un»or|ergefe|ene Unlofien.

_ ätlfo btefe Unlofien, bie mir ftetS reid^d tu ber

jüuffiellung bemeffen folten, müffen bei bem Berlauf
Oer Maren unb Arbeiten mit |erauS gefdlageu merben.
®er minbeftpreiS, ber bie ©elbftlofien becft, befielt alfo
Mdt nur auS bem SlnfdaffungS' unb ÇerfteEungSroert
®er Mare, fonbern aud cmS etnem entfpredenben Stnteil
"et ©eneralunloften.

®S fei nun im Boraus bemerlt, baff eS an ftd einerlet

sm' f'd bei ber Bemeffung ber BerlaufSpreife um
Maren |anbelt, bie mir fertig einlaufen ober jolde, bie

felbjt lerfteKen, mobei mir ba§ Bo|material mit
vtlfe »on bep|lten StrbeitSlräften p bem BerlaufSpro»
Oult umroanbeln. $ter bilben SRo|material unb 2lrbeitS».

täc ©tnlaufSroert, ber Sieferant ber fertigen Mare
Jäpt fid 3lrbeitSlo|n unb Materialmen — mit feinem
'"erbienftauffdlag — bep|len.

j SBir berednen nun an Çanb unferer Büder ben ©e*
1amtarbeitSlo|n eines ^fahteä, fobann fämtlide SRaterial»

^uSgaben ober bei fettig gelauften SBaren für beibeS
beten ©InlaufSpreiS unb bann alles, roaS p ben ©eneral

unlofien ge|ört. Siefe mögen ftd beifpielSmetfe folgenber*

mafjen pfammenfe|en :

SRtete ber ©efdafiS= unb 3lrbeitSröume 1000 gr.
Sicht 160 „
Ôeipnq 100 „
Stellame 1^0 „
©teuern unb Abgaben 80 „
Betütnfung beS ÉnlagelapitalS 120 „
3lbnu|ung beS QnoertarS '. 110 „
gaule Bofien 30 „

Berfdtebene ©pefen 200 „
3»Sgefamt_ — 2000 gr.

Sie Beträge müffen natürlid ben jeroeiligen Ber»

|ältniffen angepaßt fetn.
Sle|men mir an, ba^ bte 3lrbeitSlö|ne für biejenigen

Bet fönen, bie mit ber etgenttiden 2luSfü|rung ber Söaren»

|erftetlung befdäftigt ftnb, im gälte 1500 gr., bte SfuS*

gaben bejm. ber Betbraud au Biaterialien gletdfallS
1500 gr. (ober menn nur fertige Sßaten »erlauft merben,
beren ©tnlaufSpreiS 3000 gr.) unb bte ©eneralunloften,
mie oben angenommen, 2000 gr. betragen, fo »er|alten
Üd btefe pm Biatecial pluS SlrbeitSlo|n (©InlaufS»
preis mie 2 p 3. SBir berednen bann bie gefamten
©elbftlofien für eine beftimmte SBare ober 3lrbeit rote

folgt: :

3ln ©InlaufSpretS : an 9lröeit$Io|n 1.80 gr..
„ SRaterial — 2.00

pfammen 3.80 gr.
BluS Va ©eneralunloften 2.55 „

Sotal 6.35 gr.
©omit betragen bie gefamten ©elbftlofien für ben

betreffenben gaE 6.35 gt. Üöitb nun eine Arbeit ge>

leiftet o|ne Materialausgabe, fo fällt natürlid bie letztere

fort.
Bet ber geftfetpng beS 9lr6eitSto|ueS mie beS »er»

braudten Materials redne man fa nidt p Inapp,
fonbern fe|r reidlid, benn mir müffen bebenlen, baß
aud mandes Material »ergeubet roirb ober oerbierbt,
baß mande Arbeit mteber|olt merben muß, o|ne baß
man beS|alb für ben Auftrag me|r forbern lann, baß
fdließltd aud, fomett nidt in ©tüctlo|n gearbeitet mirb,
ber ßo|n bep|lt merben muß, roenn eS einmal an ülrbeit
mangelt, baß anberfetts bei brängenber ülrbeit für Über»
fiunben me|r bep|It merben muß.

SBir müffen alfo in bem oben angenommenen gaEe
bie 6.35 gr. |erauSfdlagen, menn mir nidtS pfe|en
moflen ; aber î»ir rooEen aud etmaS »erbienen, um leben

p lönnen, mir moflen, fomett mir nidt mitarbeitin,
unfere BerroaltungSarbeit, unfere SluSbilbung, unfer
Bifito bep|lt |aben. Sllfo mir müffen ben ©efamt»
unlofien nod einen ©emtnnanteil (unfern Betnoerbtenft)
beifügen. Siefer ridtet ftd, bei einer beftimmten, ge»
famten 5luSgabe|ö|e, nad| unfern Slnfprüden.

SBoEen mir j. B. 5000 gr. fä|rliden Beingerotnn
in unferm Betrieb erjielen, fo müffen mir, ba ja 3lrbeitS=
Iö|ne, Materialien bep. SlnfdaffungSloften ber Maren)
unb ©eneralunloften im ga|re gerabe fo »tel auSmaden,
ben Betrag ber gefamten ©el6ftloften oerboppeln, um
ben ridtigen BertaufSpreiS p er|alten. Siefer märe
für ben oben angenommenen gaE 12.70 gr.

Menn nun ber Aufträge boppelt fo »tele finb fo er»
reiden aud 9lrbeitSlö|ne, Materialien ben hoppelten
Betrag, mälrenb bie ©eneralunloften babei ungefä|r
bte gleichen bletben lönnen, fo baß biefe bamt nur V»
»on 9lrbeitSlo|n unb Material (SlnlaufSpretS) auSmaden,
roä|renb ber 3luffdlag für ben ©erotnn faES btcfer
gleid fetn foE, nur % p betragen |at.

Sie Berednung ergibt bann für bte betreffenbe Mare
folgenbeS Bilb:

Nr. si
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raffen sich zwar hierbei zu „Berechnungen"
i- die aber keiner Kritik standhalten und oft schlimme«°ls gar keine sind.â berechnet man nun die Preise?

-
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb besteht darin,

Gewinn Waren verkauft oder Arbeiten geleistet
rven. Wenn ein Geschäftsmann oder Gewerbetreibender
aren oder Arbeiten gibt, so tut er dies nicht, weil es

rnà besonderes Vergnügen bereitet, den Vermittler
s lichen Produzenten und Konsumenten zu spielen, und

niiu "icht bares Geld obendrein zusetzen, sondern er

à verdienen. Um aber zu erkennen, ob er bei der
"Mven Arbeit oder Ware etwas verdient, muß er wissen

s,
as sie ihn kostet. Diesen Betrag muß er also minde-

i^ens herausschlagen, wenn er kein bares Geld zusetzen

dieser Selbftkostenbestimmung haben nun manche
^anz falsche Ansichten. Sie glauben, wenn der Anschaf-
lungs- oder Herstellungspreis oder - Wert einer Ware etwa

»v. sei. so seien auch die eigentlichen Selbstkosten 10 Fr.,
bei einem Verkauf der betreffenden Ware für 15 Fr.

aave man einen Reinverdienst von 5 Franken. Dieses
mmmt jedoch nicht, denn wir haben, um einen wirklichen
^etngewinn zu erübrigen, nicht nur die auf die Ware
^fallenden und leicht zu berechnenden eigentlichen An-
Muungs- oder Herstellungskosten, sondern auch die

Pelbaren Geschäftsunkosten, die sogenannten General-
""kosten herauszuschlagen. Und dieser sind es viele!
...Zunächst gehört die Miete dazu, dann sind dazu zu
Men die Ausgaben für Licht, Heizung, Wasser, Reklame,
/Me^kosten, Porto, Gewerbesteuer und andere das Ge-

Mm betreffende Gemeinde- und Staatsabgaben, Gehälter
mr Angestellte und Arbeiter, deren Arbeit nicht genau auf
°te einzelnen Posten berechnet werden kann, und so
manche andere Unkosten mehr, die wir am besten aus^ Kassabuch ersehen können.

Aber auch außerdem müssen wir den Generalunkosten
Rumine für Abnutzung des Inventars (sogenannte

Abschreibung) hinzuzählen. Diese muß so gewählt werden,
"aß in den Jahren, in denen ein Geschäftsinventarstück
unbrauchbar wird, der Anschaffungswert durch Abschrei-
bungen ausgeglichen ist.

Ferner müssen als Generalunkosten die Zinsen des
m das Geschäft gesteckten Kapitals angerechnet werden,
venn diese würden ja, als Hypothek oder auf der Bank
angelegt, auch Zinsen tragen, die nun durch das Geschäft
aufgebracht werden müssen. Dann müssen wir eine
Tunnne für faule Posten, deren Höhe sich nach den Er-
Wahrungen richtet, ansetzen und schließlich noch einen Sicher-
yeitsposten für vergessene und unvorhergesehene Unkosten.

Also diese Unkosten, die wir stets reichlich in der
Aufstellung bemessen sollen, müssen bei dem Verkauf
ver Waren und Arbeiten mit heraus geschlagen werden.
Der Mindestpreis, der die Selbstkosten deckt, besteht also
utcht nur aus dem Anschaffungs- und Herstellungswert
"er Ware, sondern auch aus einem entsprechenden Anteil
ber Generalunkosten.

Es sei nun im Voraus bemerkt, daß es an sich einerlei
V- ob es sich bei der Bemessung der Verkaufspreise um
Waren handelt, die wir fertig einkaufen oder solche, die

Ar selbst herstellen, wobei wir das Rohmaterial mit
Hufe von bezahlten Arbeitskräften zu dem Verkausspro-
bukt umwandeln. Hier bilden Rohmaterial und Arbeits-.
,byn den Etnkaufswert, der Lieferant der fertigen Ware
Wt sich Arbeitslohn und Materialwert mit seinem
'Verdienstaufschlag — bezahlen.

5
Wir berechnen nun an Hand unserer Bücher den Ge-

lamtarbeitslohn eines Jahres, sodann sämtliche Material-
Abgaben oder bei fertig gekauften Waren für beides
beren Einkaufspreis und dann alles, was zu den General-

Unkosten gehört. Diese mögen sich beispielsweise folgender-

maßen zusammensetzen:

Miete der Geschäfts- und Arbeitsräume — 1000 Fr.
Licht ^-160
Heizung — 100 „
Reklame 140 „
Steuern und Abgaben — 80

Verzinsung des Anlagekapitals ^ 120 „
Abnutzung des Jnvertars — 170

Faule Posten 30 „
Verschiedene Spesen...... ----- 200 „

Insgesamt — 2000 Fr.
Die Beträge müssen natürlich den jeweiligen Ver-

Hältnissen angepaßt sein.
Nehmen wir an, daß die Arbeitslöhne für diejenigen

Personen, die mit der eigentlichen Ausführung der Waren-
Herstellung beschäftigt sind, im Jahre 1500 Fr., die Aus-
gaben bezw. der Verbrauch an Materialien gleichfalls
1500 Fr. (oder wenn nur fertige Waren verkauft werden,
deren Einkaufspreis 3000 Fr.) und die Generalunkosten,
wie oben angenommen, 2000 Fr. betragen, so verhalten
sich diese zum Material plus Arbeitslohn (Einkaufs-
preis wie 2 zu 3. Wir berechnen dann die gesamten
Selbstkosten für eine bestimmte Ware oder Arbeit wie
folgt: ^

An Einkaufspreis: an Arbeitslohn — 1.80 Fr..
„ Material — 2.00 ^zusammen ----- 3.80 Fr.

Plus V» Generalunkosten .....— 2.55

Total 6.35 Fr.
Somit betragen die gesamten Selbstkosten für den

betreffenden Fall 6.35 Fr. Wird nun eine Arbeit ge-
leistet ohne Materialausgabe, so fällt natürlich die letztere

fort.
Bei der Festsetzung des Arbeitslohnes wie des ver-

brauchten Materials rechne man ja nicht zu knapp,
sondern sehr reichlich, denn wir müssen bedenken, daß
auch manches Material vergeudet wird oder verdierbt,
daß manche Arbeit wiederholt werden muß, ohne daß
man deshalb für den Auftrag mehr fordern kann, daß
schließlich auch, soweit nicht in Stücklohn gearbeitet wird,
der Lohn bezahlt werden muß, wenn es einmal an Arbeit
mangelt, daß anderseits bei drängender Arbeit für Über-
stunden mehr bezahlt werden muß.

Wir müssen also in dem oben angenommenen Falle
die 6.35 Fr. herausschlagen, wenn wir nichts zusetzen
wollen; aber wir wollen auch etwas verdienen, um leben
zu können, wir wollen, soweit wir nicht mitarbeitin,
unsere Verwaltungsarbeit, unsere Ausbildung, unser
Risiko bezahlt haben. Also wir müssen den Gesamt-
Unkosten noch einen Gewinnanteil (unsern Reinverdienst)
beifügen. Dieser richtet sich, bei einer bestimmten, ge-
samten Ausgabehöhe, nach unsern Ansprüchen.

Wollen wir z. B. 5000 Fr. jährlichen Reingewinn
in unserm Betrieb erzielen, so müssen wir, da ja Arbeits-
löhne, Materialien bezw. Anschaffungskosten der Waren)
und Generalunkoften im Jahre gerade so viel ausmachen,
den Betrag der gesamten Selbstkosten verdoppeln, um
den richtigen Verkaufspreis zu erhalten. Dieser wäre
für den oben angenommenen Fall 12.70 Fr.

Wenn nun der Aufträge doppelt so viele sind so er-
reichen auch Arbeitslöhne, Materialien den doppelten
Betrag, während die Generalunkosten dabei ungefähr
die gleichen bleiben können, so daß diese dann nur V»
von Arbeitslohn und Material (Einkaufspreis) ausmachen,
während der Aufschlag für den Gewinn falls dieser
gleich sein soll, nur V« M betragen hat.

Die Berechnung ergibt dann für die betreffende Ware
folgendes Bild:
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©inlaufSpreiS : 3ïr6citëîo^n 1.80 gr.
SJîaterial =^2.00 „

gufammen 3.80 gr.
^SluS Vo ©eneratuntogen 1.25 gr.

„ 7& ©ewinnanteil 3.15 „ 4 40 „
BertaufSpreiS 8 20 gr,

SBit fetjen, bag wir bet gleichem Reingewinn bei
oermegrtem Umfag biEiger oerîaufen tönnen. Ratflrlidb
wirb matt fiait beffett lieber einen f)öi)etn Reingewinn
eingeimfen.

Arbeitet man atS ©efcljägSinhaber gewiffermagen atS
©egitfe mit, fo bag bie eigene Arbeit tetlroeife auf bie
SBare eingeln beregnet werben lann, fo madgt man eS

am einfachen fo, bag man feine Arbeit, foroeit fte ©e»
gilfenarbeit ifi, als fotdge in Anrechnung gellt ttnb um
biefen betrag ben gewünfdgten Reingewinn, roenn er
gleichbleiben foB, oermtnbert. SJlan begaglt fiel) bann
felbg ben ©ebitfentohn. Ratmtid) lann man bann auch
billigere greife haben bei gleichem Reingewinn ober bei
gleiten jßretfen höheren Reingewinn.

Auf biefe Söeife werben fämttiche greife für SBaren
unb SlrbeitSleiftungen berechnet, befonbereUnlogen werben
In ben betreffenben gäEen, foroeit fte nicht als ©eneral
uulogen oerrechnet werben müffen, nocg augerbem in
Stemming gegellt, ©elbgrebenb barf man auch nicht
enggergtg ootgeljen. ©S empfiehlt fid) auf alte gäEe,
einmal bie greife, bie man bisher genommen hat, nach
guredjnen unb, wenn nötig, unter gemeinfamem Bor=
geben mit ber Konlurreng, gu erhöben ; wenn biefe nicht
will, fo mache man ben Anfang unb überlaffe ben anbern,
ftdj für ©chunbpreife abpfebuften.

Slîach unten ig für ben RtelS bureb bie ©elbglogen
unb einen geringen ©ewlnnanteil, ber eben beS SebenS

Rotburft beett, etne ©renge gefegt, bie and) int fdgimm*
gen galle nicht unterboten werben barf; aber auc| nach
oben ig bem fßreiS ein gtel gefegt, ©eben wir barüber
hinaus, fo gebt ber Umfag gu febc gurüd, fo bag ber
höhere ©ingeloetbieng wteber burd) »ermtnberten Um»

fag etnen mtnberen ©efamteerbieng nerurfaebt. gn ge»

wiffen ©renjen ig bte ©rgöhung be§ ißretfeS ohne ©in»
gug auf ben Umfag unb gibt erhöhten ©efamtgewinn.

2Bo nun bie richtige Sage ig, richtet geh nadg ber Kon»
lurretig unb bem ißubtilum. @o weit eS baS tetgere be»

trifft, müffen wir unS fragen, ob baS ißubltfum bureb
eine ©tgöhung beS ißreifeS gerabe fooiel lauft ober
weniger ; baS begimmt geh wieber nad) ber Art ber SBare
unb ber Kauflraft beS tßubtilumS.

r: Rotwenbige BebarfSartilet tönnen eher eine ©rböbung
ertragen als SujuSartilel. äöohlgabenbe Sente werben
leichter etnen höheren gketS ohne Betminberung beS

BerbraucgS hernehmen als foldge, bie mit jebem SUappen

rennen müffen.
Rad) ber Konlurreng richtet man fid) »tel gu otel.

Rlan laffe fid) nicht burd) biefe gu fchledtjten fßreifen oer>
leiten. Btetfacf) arbeitet man audi befonberS biEig, um
tnS ©efchäft gu lommen. SaS ig in ben metgen gäEen
oerEehrt, roeil nah bem eigen billigen Auftrage bte Kunben
nidht wteberlommen ober fpäter aüeS gu teuer gnben.
Auch laffe man ftd) nicht bureb bte oiel benugte Angabe :

„man brauch« fpäter noch oiel mehr", gu einer Stefe»

rung, an ber man nicht genügenb oerbtent, betören, wie
btcS befonberS Anfänger letdjt tun.

gür Anfänger, bic etg ein ©efdjäft grünben rooBen,

ig natürlich bie Berechnung ber ißreife wett febwteriger,
ba fa AnhaltSpunite für ben Umfag eben fehlen. SBir
müffen btefen bann ja nidht gu hoch annehmen unb un»
gefähte Umfäge in Rechnung geEen unb wenn ftch bte

©rwartungen nidht erfüllen, entweber bie greife erhöhen
ober bie ©eneratunlogen gu erntebrigen fachen, aber

nicht an oerlegrter ©teEe. gm Uebrigen ftnb ja
oiele gäEe bie greife aEgemein eingeführt, fo bag n
banadh ber Anfänger ridgen lann.

at«« Baureglement {Srganjœtîg) für gta««»'
fett lautet:

§ 1. 3«r ©rmöglidhung einer gwedEmag'tgen Öhe^

bauung ber eingelnen ©runbgücle ig bie DriSgemein^
Berechtigt, ©reng^eränberungen, fowie bie jjufamritew
tegung unb ïïleneinteilung fämiliher ©runbgüde auf be;

gimmt gu umgrengenbem ©ebiete oorgunegmen, foroen

eS baS öffentliche Qntereffe »erlangt.
§ 2. ®ie für ©tragen abgugebenbe SBobetgädhe m

non ber gläcge ber beteiligten ©runbgüde möglich^

gleichmäßig abgugiehen, unb eS gnb bie neuen ©tunb'
güde fo anguorbnen, bag j'eber ^Beteiligte ein oerhm»'

niSmägig gleichwertige^ ©tüd eigält.
§ 3. ©runbgüde, auf benen wegen gu geringer 9lus'

begnung ober wegen anberer aSerhällntffe bie ©rfteEung
eines SßohnbaufeS nadh ben SSorfcbriften beS 93aureglf
menteS nidjt möglich wäre, tönnen gegen oofle ©ntfdjäbu

gung auSgelauft werben.
Sie ©igeniümer ber anftogenben Stegenfdhaften ftnb

gehalten, auägelaufte ©runbgüde gang ober teilwetfe

gegen Vergütung ber ©rwerbslogen, fowelt biefe befl

2öertguwai|s nidht übergeigen, gu übernehmen.
§ 4, ®ie Kogen ber ©rengoeränberungen, ber 3"'

fammenlegungen unb Jleneinteiiungen faBen gu Sage«

ber ©runbeigentümer. ~ '

®ie SEeueinteilungSpläne unb beren Sogenoerteilet
gnb nadh Slngeige an ben ©runbeigentümer unter 31""

fegung einer ©infpracbefrig gur ®lngdf)t aufgulegen.
§ 5. tßrioate, welche ©runbeigepium gu öffentlichen

©tragen, SrottoirS, ifitägen ober Inlagen abtreten müffen/
gaben Infprud) auf oolten ©rfag beS StBerteS.

§ 6. Sie ©igentümer oon Siegenfehaften, welch«"

bureg bie Ausführung ober Anbetung einer ©trage, etneS

SrottoirS, eines iglageS ober einer Anlage Sßorteile et=

waebfen, inSbefonbere bie Anflöget, gaben ber ©emeinbe

Beiträge an bte Kogen gu letften.
gür bie IBeitragSletgung faEen bie wirtlichen ©rfiel'

lungSlogen ber S3aute (Sanberwerb unb Bauausführung)
in iöetradt)t.

AIS Beitrag ber eingelnen Beteiligten barf nicht mehr

als bie SBertoermebrung ber Stegenfdjaft beanfprudht
werben.

§ 7. über bte gäEigteit ber Betträge entfehetbet bie

©emetnbe. Sie Beiträge haften auf bem ©ritnbfiüd
unb ftnb im ©runbbuebe etngutragen.

§ 8. ®er DrtSoerwaltungSrat fteEt mit bem AuS=

führungSprojelt ben Kogenoerieiler auf. Siefer ig unter
Anfegung einer ©infpra^efrig gur ©ingeht aufgulegen.

Am §od|lamiw l« «Weu^Stlmfiath
Set DUeu wirb gegenwärtig, eine int er ef faute Ar»
beit oon gwet Sid)tengeinern, ben ©ebrübern Befdger/
ausgeführt. SaS fcglef ftehcnbe 42 m hohe Kamin foU

gerabe gegellt werben. Betanntlidh neigt btefeS gart
nach Dften unb ein feger SBtnbgog ober auch Bligfcglag
lönnte fetnen ©ingurg gur gotge gaben, ©ine Katagroph«
für bte Umgebung wäre nicht auSgefdgloffen. — ©djort
oor gagren m.ugte baS Kamin wègen. ©infturggefagr um
6 m abgetragen werben. Sie geilte Arbeit, biefeS heute

wiebeium in eine fentcedgte Sage gu bringen, foE in
wenigen Sagen beenbigt fein.

Mnstr. schweiz. Haudw..

Einkaufspreis: Arbeitslohn 1.80 Fr.
Material -^2.00

zusammen — 3.80 Fr.
Plus V» Generalunkosten ^ 1.25 Fr.

„ > Gewinnanteil 3.13 „ 4 40 „
Verkaufspreis 8 20 Fr.

Wir sehen, daß wir bei gleichem Reingewinn bei
vermehrtem Umsatz billiger verkaufen können. Natürlich
wird man statt dessen lieber einen höhern Reingewinn
einheimsen.

Arbeitet man als Geschäftsinhaber gewissermaßen als
Gehilfe mit, so daß die eigene Arbeit teilweise auf die
Ware einzeln berechnet werden kann, so macht man es
am einfachsten so, daß man seine Arbeit, soweit sie Ge-
Hilfenarbeit ist, als solche in Anrechnung stellt und um
diesen Betrag den gewünschten Reingewinn, wenn er
gleichbleiben soll, vermindert. Man bezahlt sich dann
selbst den Gehilfenlohn. Natürlich kann man dann auch
billigers Preise haben bei gleichem Reingewinn oder bei
gleichen Preisen höheren Reingewinn.

Auf diese Weise werden sämtliche Preise für Waren
und Arbeitsleistungen berechnet, besondere Unkosten werden
in den betreffenden Fällen, soweit sie nicht als General-
Unkosten verrechnet werden müssen, noch außerdem in
Rechnung gestellt. Selbstredend darf man auch nicht
engherzig vorgehen. Es empfiehlt sich auf alle Fälle,
einmal die Preise, die man bisher genommen hat, nach
zurechnen und, wenn nötig, unter gemeinsamem Vor-
gehen mit der Konkurrenz, zu erhöhen; wenn diese nicht
will, so mache man den Anfang und überlasse den andern,
sich für Schundpreise abzuschuften.

Nach unten ist für den Preis durch die Selbstkosten
und einen geringen Gewinnanteil, der eben des Lebens
Notdurft deckt, eine Grenze gesetzt, die auch im schlimm-
sten Falle nicht unterboten werden darf; aber auch nach
oben ist dem Preis ein Ziel gesetzt. Gehen wir darüber
hinaus, so geht der Umsatz zu sehr zurück, so daß der
höhere Einzelverdienst wieder durch verminderten Um-
satz einen minderen Gesamtverdienst verursacht. In ge-
wissen Grenzen ist die Erhöhung des Preises ohne Ein-
fluß auf den Umsatz und gibt erhöhten Gesamtgewinn.

Wo nun die richtige Lage ist, richtet sich nach der Kon-
kurrenz und dem Publikum. So weit es das letztere be-

trifft, müssen wir uns fragen, ob das Publikum durch
eine Erhöhung des Preises gerade soviel kauft oder
weniger; das bestimmt sich wieder nach der Art der Ware
und der Kaufkraft des Publikums,

u Notwendige Bedarfsartikel können eher eine Erhöhung
ertragen als Luxusartikel. Wohlhabende Leute werden
leichter einen höheren Preis ohne Verminderung des

Verbrauchs hinnehmen als solche, die mit jedem Rappen
rechnen müssen.

Nach der Konkurrenz richtet wan sich viel zu viel.
Man lasse sich nicht durch diese zu schlechten Preisen ver-
leiten. Vielfach arbeitet man auch besonders billig, um
ins Geschäft zu kommen. Das ist in den meisten Fällen
verkehrt, weil nach dem ersten billigen Auftrage die Kunden
nicht wiederkommen oder später alles zu teuer finden.
Auch lasse man sich nicht durch die viel benutzte Angabe:
„man brauche später noch viel mehr", zu einer Liefe-

rung, an der man nicht genügend verdient, betören, wie
dies besonders Anfänger leicht tun.

Für Anfänger, die erst ein Geschäft gründen wollen,
ist natürlich die Berechnung der Preise weit schwieriger,
da ja Anhaltspunkte für den Umsatz eben fehlen. Wir
müssen diesen dann ja nicht zu hoch annehmen und un-
gefähre Umsätze in Rechnung stellen und wenn sich die

Erwartungen nicht erfüllen, entweder die Preise erhöhen
oder die Generalunkosten zu erniedrigen suchen, aber

-Zsttmrg („Meisterblatt")

nicht an verkehrter Stelle. Im Uebrigen sind ja îA
viele Fälle die Preise allgemein eingeführt, so daß pH

danach der Anfänger richten kann.

Das m«s BamêglêMêNè (Ergmzîmg) für Frauen-
fett lautet:

H 1. Zur Ermöglichung einer zweckmäßigen Über-

bauung der einzelnen Grundstücke ist die Ortsgemeinde

berechtigt, Grenz-Veränderungen. sowie die Zusammen-

legung und Neueinteilung sämtlicher Grundstücke aus be-

stimmt zu umgrenzendem Gebiete vorzunehmen, somen

es das öffentliche Interesse verlangt.
§ 2. Die für Straßen abzugebende Boden fläche M

von der Fläche der beteiligten Grundstücke möglichst

gleichmäßig abzuziehen, und es sind die neuen Grunm
stücke so anzuordnen, daß jeder Beteiligte ein verhätt-

nismäßig gleichwertiges Stück erhält.
H 3. Grundstücks, auf denen wegen zu geringer Aus-

dehnung oder wegen anderer Verhältnisse die Erstellung
eines Wohnhauses nach den Vorschriften des Bauregle-

mentes nicht möglich wäre, können gegen volle Entschäln-

gung ausgekauft werden.
Die Eigentümer der anstoßenden Liegenschaften sind

gehalten, ausgekaufte Grundstücke ganz oder teilweise

gegen Vergütung der Erwerbskosten, soweit diese den

Wertzuwachs nicht übersteigen, zu übernehmen.
H 4, Die Kosten der Grenzveränderungen, der Zu-

sammenlegungen und Neueinteilungen fallen zu Lasten

der Grundeigentümer. "
Die Neueinteilungspläne und deren Kostenverteiler

sind nach Anzeige an den Grundeigentümer unter An-

setzung einer Einsprachefrist zur Einsicht aufzulegen.
H 5. Private, welche Grundeigentum zu öffentlichen

Siraßen, Trottoirs, Plätzen oder Anlagen abtreten müssen,

haben Anspruch auf vollen Ersatz des Wertes.
H 6. Die Eigentümer von Liegenschaften, welche»

durch die Ausführung oder Änderung einer Straße, eines

Trottoirs, eines Platzes oder einer Anlage Vorteile er-

wachsen, insbesondere die Anstößer, haben der Gemeinde

Beiträge an die Kosten zu leisten.
Für die Beitragsleistung fallen die wirklichen Erstel-

lungskosten der Baute (Landerwerb und Bauausführung)
in Betracht.

Als Beitrag der einzelnen Beteiligten darf nicht mehr

als die Wertvermehrung der Liegenschaft beansprucht
werden.

H 7. über die Fälligkeit der Beiträge entscheidet die

Gemeinde. Die Beiträge hasten auf dem Gründstück
und sind im Grundbuche einzutragen.

Z 8. Der Ortsverwaltungsrat stellt mit dem Aus-
führungsprojekt den Koftenverteiler auf. Dieser ist unter
Ansehung einer Einsprachefrist zur Einsicht aufzulegen.

Am Hochkamt« der ZiegelhStts w Neu-Trimvach
Sei Otte« wird gegenwärtig eine interessante Ar-
be it von zwei Lichtensteinern, den Gebrüdern Bescher,

ausgeführt. Das schief stehende 42 m hohe Kamin soll

gerade gestellt werden. Bekanntlich neigt dieses stark

nach Osten und ein fester Windstoß oder auch Blitzschlag
könnte seinen Einsturz zur Folge haben. Eine Katastrophe
für die Umgebung wäre nicht ausgeschloffen. — Schon
vor Jahren mußte das Kamin wegen, Einsturzgefahr um
6 m abgetragen werden. Die heikle Arbeit, dieses heute

wiederum in eine senkrechte Lage zu bringen, soll in
wenigen Tagen beendigt sein.
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